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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Noch während der Parlamentsberatungen hatte ein vor allem aus Schützen- und
Jägerverbänden sowie der Vereinigung Pro Tell gebildetes «Komitee für ein
bürgerfreundliches Waffenrecht» in Inseraten angekündigt, dass es das neue Gesetz
mit dem Referendum bekämpfen werde, falls die Erwerbsscheinpflicht für Jagd- und
Sportrepetiergewehre sowie generell für Handänderungen unter Privaten nicht
gestrichen, und der Bedarfsnachweis für das Waffentragen beibehalten würde. Da sich
von diesen Forderungen die beiden ersten im Parlament durchsetzten und bei der
dritten Ausnahmebestimmungen für Jäger und Schützen beschlossen wurden, musste
das Komitee seine Drohung nicht wahrmachen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.07.1997
HANS HIRTER

Selbst Wochen nach der Verabschiedung der Botschaft zur Umsetzung der geänderten
EU-Waffenrichtlinie durch den Bundesrat Anfang März 2018 ebbte die gesellschaftliche
Debatte über die geplante Verschärfung des Schweizer Waffenrechts nicht ab. Mitte
März schloss sich der schweizerische Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
(SBV) medienwirksam der Front um den schweizerischen Schiesssportverband (SSV) an
und liess durch seinen Präsidenten Daniel Wyss abermals verkünden, man werde das
Referendum ergreifen, sollte die Gesetzesänderung wie vom Bundesrat vorgeschlagen
vom Parlament gutgeheissen werden. Für den SBV habe die neue Regelung «eine
riesige, existenzgefährdende Auswirkung», da sich der Aufwand für die
Waffengeschäfte durch die auf sämtliche Transaktionen ausgedehnte Meldepflicht
sowie die Markierungspflicht aller wesentlichen Waffenbestandteile schätzungsweise
um eine Stunde pro Tag erhöhe; «und wir bekämpfen damit keinen einzigen
Verbrecher», empörte sich Wyss gegenüber der Aargauer Zeitung. Der Schaden durch
die Gesetzesänderung wäre so massiv, dass der SBV diesen höher gewichte als die
Abkommen von Schengen und Dublin. Am besten wäre es jedoch, wenn das Parlament
die Vorlage so abänderte, dass kein Referendum nötig wäre.

Gut zwei Wochen später drängten die Befürworter der Vorlage ins Rampenlicht, indem
die SP zusammen mit dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB), der
Verbindung der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte und
den Evangelischen Frauen Schweiz vor den Medien die «Plattform für ein
zukunftsfähiges Waffenrecht» präsentierte. Als gemeinsames Ziel nannten sie ein
striktes Waffenrecht für eine sichere Schweiz; das schweizerische Waffenrecht solle
dazu enger an die Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst werden als dies der Bundesrat
vorsah. Die SP hatte 14 Änderungsanträge vorbereitet, um den Entwurf des Bundesrates
zu verschärfen, u.a. betreffend die Nachregistrierung und die Aufbewahrung von
Waffen, die Marktpreise für Armeewaffen sowie die Möglichkeit für Kantone, ein
psychologisches Gutachten zu verlangen, wenn die Gefahr von Selbst- oder
Fremdgefährdung mit der Waffe besteht. Während sich die Ärztinnen und Ärzte in
erster Linie zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und Suiziden für eine Verschärfung
des Waffenrechts einsetzten, war das Hauptanliegen der Polizeibeamten ein
lückenloses, schweizweites Waffenregister, um vor einem Polizeieinsatz wissen zu
können, ob mit Waffen zu rechnen ist. Die kantonalen Waffenregister seien
unvollständig, da eine Registrierungspflicht erst seit 2008 bestehe, argumentierte
VSPB-Generalsekretär Max Hofmann in der NZZ. Er wünschte sich deshalb die
Nachregistrierung sämtlicher Waffen, nicht nur der halbautomatischen. Ausserdem
betonte er im «Blick» die Unverzichtbarkeit des Schengener Informationssystems für
die Polizeiarbeit.
Damit stellte sich der VSPB offen gegen der Polizei im Grunde wohlgesinnte Kreise wie
die Schützen. Die Polizeibeamten liessen sich von der SP instrumentalisieren,
kritisierten SVP-Nationalrat Werner Salzmann (svp, BE) und ProTell-Generalsekretär
Robin Udry denn auch postwendend. Für Letzteren wäre die Nachregistrierung aller
Schusswaffen gemäss NZZ «der Orwellsche Albtraum eines Überwachungsstaats».
Hofmann entgegnete darauf, es gehe nicht um Ideologie, sondern um die Sache und der
VSPB unterstütze auch nicht alle Visionen seiner Allianzpartner. Wenige Tage nach
seinem Auftritt an der Medienkonferenz der «Plattform für ein zukunftsfähiges
Waffenrecht» erntete Hofmann jedoch auch aus den eigenen Reihen Kritik. Erwin

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2018
KARIN FRICK
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Rommel, Mitglied des Zentralvorstandes des VSPB, äusserte sich in der BaZ
dahingehend, dass er vom Vorgehen der Geschäftsleitung nichts gewusst habe. Ein
solcher Auftritt stehe Hofmann nicht an, da der Verband laut Statuten politisch neutral
bleiben müsse. Ausserdem seien die Verbandsmitglieder nicht über ihre Meinung zur
Waffenrechtsverschärfung befragt worden. Der interne Knatsch bei den Polizisten fand
wohl ihren Höhepunkt, als sich die KKPKS vor der SiK-NR dezidiert gegen die Vorlage
des Bundesrats aussprach. Die Gesetzesänderung bringe «viel Bürokratie bei wenig
Nutzen», monierte sie in der Anhörung. Ob sie jedoch den zusätzlichen Aufwand in Kauf
nähme, um das Schengen-Abkommen zu schützen, sei gemäss der NZZ unklar
geblieben. Die SiK entschied in der Folge, zusätzlich auch noch die Polizeibeamten und
die KKJPD zu einer schriftlichen Stellungnahme einzuladen. Derweil sah sich der VSPB
zu einer Rechtfertigung gezwungen und stellte in einer Mitteilung klar, man fordere
entgegen der Darstellung in den Medien keine striktere Umsetzung als die vom
Bundesrat angedachte und unterstütze die weitergehenden Forderungen seitens der SP
nicht.

Inzwischen herrschte aber auch aufseiten der Waffenlobby nicht nur Friede, Freude,
Eierkuchen: «Immer mehr bürgerliche Waffenfreunde gehen auf Distanz zur neuen
Führungscrew um den interimistischen ProTell-Präsidenten Jean-Luc Addor, die
radikale Tendenzen zeigt», schrieb die Aargauer Zeitung Mitte April. Presseberichten
zufolge sei selbst Ständerat Josef Dittli (fdp, UR), seines Zeichens – notabene neben
Addor – Co-Präsident der «Parlamentarischen Gruppe für ein freiheitliches
Waffenrecht», der radikale Kurs der ProTell-Führung nicht geheuer. Er unterstütze die
Forderung von Addor und «gleichgesinnten Protagonisten» nach öffentlichem
Waffentragen nicht. «Die Schweiz ist nicht der Wilde Westen!», zitierte ihn
beispielsweise die Luzerner Zeitung. Auch SVP-Nationalrat und Wortführer der
Waffenfreunde, Werner Salzmann, stecke diesbezüglich «im Dilemma», berichtete
dieselbe Zeitung. Zu Wort meldete sich ebenfalls Alt-Nationalrat Willy Pfund (fdp, SO),
seinerzeit Präsident von ProTell, der dieses Amt 2016 jedoch «im Zorn über den Kurs
des Addor-Lagers» (Aargauer Zeitung) niedergelegt hatte. Er bezeichnete den Wunsch
nach Waffentragen in der Öffentlichkeit als «unsinnige und gefährliche Forderung»: Die
Öffentlichkeit reagiere heute sensibler auf solche Fragen als noch vor einigen Jahren,
weshalb man damit letztlich das liberale Schweizer Waffenrecht gefährde. Die Aargauer
Nationalrätin Silvia Flückiger-Bäni (svp, AG) war gar so erbost über die ProTell-Führung
um Addor, dass sie nach 14-jähriger Mitgliedschaft kurzerhand den Austritt aus der
Organisation gab. Einig waren sich die waffenfreundlichen Bürgerlichen und ProTell
einzig darin, dass die EU-Waffenrichtlinie bekämpft werden müsse. Dies kam denn auch
an der Generalversammlung von ProTell am 14. April zum Ausdruck: Nachdem die SiK-
NR wenige Tage zuvor auf die Vorlage des Bundesrates zur Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie eingetreten war, beschlossen die ProTell-Mitglieder vorsorglich
einstimmig das Referendum. Zur Bekämpfung der Gesetzesvorlage werde man
nächstens eine «sehr starke und einflussreiche» nationale Allianz gründen, gab ProTell-
Generalsekretär Robin Udry in der Sonntagszeitung zu Protokoll.

Die SiK-NR schrieb in ihrer Medienmitteilung, sie sei mit 15 zu 9 Stimmen auf die
Vorlage eingetreten, um einerseits das Schengen-Assoziierungsabkommen nicht zu
gefährden und andererseits mit einer möglichst pragmatischen Umsetzung der EU-
Waffenrichtlinie die Traditionen des schweizerischen Schiesswesens wahren zu
können. Das Volk solle überdies die Möglichkeit haben, sich im Rahmen eines
fakultativen Referendums zur Frage zu äussern. Die Minderheit habe indes keinen
Revisionsbedarf im schweizerischen Waffenrecht geortet, keinen Nutzen für die
Terrorbekämpfung gesehen und den hohen administrativen Umsetzungsaufwand
gefürchtet. Einen Rückweisungs- und eine Sistierungsantrag hatte die Kommission
abgelehnt. Neben der schon erwähnten KKPKS hatte die Kommission auch den SBV,
ProTell, den SSV, die schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) und die Organisation
«Stop Suicide» angehört, was die NZZ zur Bemerkung veranlasste, bei den Anhörungen
seien fast nur Gegner der Vorlage zu Wort gekommen.

Während sich der SBV, ProTell, der SSV und die AUNS – sowie auch die GSoA als
explizite Befürworterin der Waffenrechtsverschärfung – schon auf den «wohl
unausweichlichen Referendumskampf» (BaZ) vorbereiteten, zeigte sich die SOG in
dieser Sache wenig enthusiastisch. Ihr Präsident Stefan Holenstein geizte gegenüber
der BaZ zwar nicht mit Kritik an der Vorlage und an deren Befürwortern, erachtete das
Referendum jedoch nicht als zwingend. So attestierte er der CVP und der FDP eine
«übertriebene Angst vor einer Kündigung des Schengen/Dublin-Abkommens» und
stellte sich auf den Standpunkt, es gebe bei der Umsetzung der EU-Richtlinie durchaus
noch ungenutzten Spielraum. Die Pflicht, entweder Mitglied in einem Schiessverein zu
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sein oder die Waffe regelmässig für das sportliche Schiessen zu nutzen, bezeichnete er
als «unverhältnismässig und eine Bevormundung». Die Vorlage bekämpfe so nicht den
gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern treffe legale Waffenbesitzer und
indirekt, über das ausserdienstliche Schiesswesen, auch die Armee. Es sei indes
möglich, das Gesetz freiheitlich auszugestalten und dem «eigenständigen Staats- und
Milizwesen» der Schweiz anzupassen. An das Parlament richtete er deshalb die
Forderung, auf «vorauseilenden Gehorsam gegenüber der EU» zu verzichten. Es
bestehe kein Anlass, «panikartig von Schengen-Rauswurf» zu reden, sei das Abkommen
doch in gegenseitigem Interesse. In dieser Hinsicht sei die von Bundesrat und
Verwaltung proklamierte «Entweder-Oder-Strategie» nicht richtig. Für die SOG stehe
das Referendum daher nicht im Vordergrund, sondern komme nur als Ultima Ratio in
Frage.

Frischen Wind in die Debatte brachte Mitte Mai schliesslich das Bekanntwerden des
genaueren Inhalts der tschechischen Klage beim EuGH betreffend die EU-
Waffenrichtlinie. Die Tschechische Republik zweifelte eben nicht nur wie bisher
angenommen an deren Rechtmässigkeit, sondern machte mit Hinblick auf die
Schweizer Sonderregelung für Armeewaffen auch eine Verletzung des
Diskriminierungsverbots geltend. Sollte der EuGH der Klägerin in diesem Punkt Recht
geben, bedeutete dies wohl das Aus für die von der Schweiz ausgehandelte
Ausnahmeklausel. Aufgrund der so veränderten Ausgangslage wollte die SVP die
Sistierung der Vorlage in der Kommission noch einmal zum Thema machen. Die Presse
berichtete zudem, das Fedpol verfolge das Verfahren mit, für eine Stellungnahme sei es
jedoch noch zu früh. 2

Eine Woche nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten zur
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie wurde die über lange Zeit immer wieder
ausgesprochene Referendumsdrohung in die Tat umgesetzt. Am 5. Oktober 2018
präsentierte sich das Referendumskomitee, co-präsidiert von SSV- und IGS-Präsident
Luca Filippini zusammen mit den drei SVP-Nationalräten Jean-Luc Addor (VS), Werner
Salzmann (BE) und Jean-François Rime (FR) sowie SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger-
Bäni (AG), vor den Medien. Die IGS als Hauptträgerin des Referendums vereint 14
Verbände aus dem Umfeld des Schweizer Schiesswesens, darunter neben
Sportschützen auch Jäger, Waffensammler und -händler. Der zentrale Kritikpunkt der
IGS am neuen Waffenrecht war der «Paradigmenwechsel», dass der Waffenbesitz von
einem generellen Recht für Schweizerinnen und Schweizer zu einem Privileg
herabgestuft werde, das nur noch ausnahmsweise gewährt werde; die damit
verbundene «Vorstellung, künftig mit einer verbotenen Waffe schiessen zu müssen»,
sei das Problem, so die NZZ. Darüber hinaus wurde diese Änderung vom
Referendumskomitee jedoch auch als erster Schritt in Richtung Abschaffung des
Privatwaffenbesitzes gesehen; es würden sicher weitere Verschärfungen folgen. Weiter
wurde die Pflicht zur Nachmeldung von halbautomatischen Waffen kritisiert: Obwohl
das Volk eine Nachregistrierung im Rahmen der Waffenschutz-Initiative 2011 abgelehnt
habe, werde eine solche nun durch die «Brüsseler Hintertür» eingeführt, so Werner
Salzmann in der BaZ. Die Beendigung der Schengen/Dublin-Zusammenarbeit sei
hingegen nicht das Ziel des Referendums, beteuerte das Komitee und zeigte sich
überzeugt davon, dass die EU kein Interesse daran habe, die Zusammenarbeit mit der
Schweiz zu beenden. Gleichzeitig präsentierte sich das Komitee im Internet unter dem
Namen «Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU» und portierte damit die europa- und
schengenkritische Haltung der SVP.

So geeint, wie das Referendumskomitee vielleicht den Eindruck erwecken konnte, war
die Waffenlobby jedoch nicht. ProTell und der SSV, die an vorderster Front und «mit
schrillen Tönen» (AZ) gegen die Verschärfung des Waffenrechts kämpften, konnten
nicht alle Lobbymitglieder für diesen Kampf begeistern. Sowohl die Schweizerische
Offiziersgesellschaft, die selbst zwar nicht Mitglied der IGS, sondern nur Sympathisantin
ist, als auch Jagd Schweiz, Mitglied der IGS, wollten das Referendum nur passiv
unterstützen, d.h. ideell, aber weder mit Finanzen noch mit dem Sammeln von
Unterschriften. Auch nicht alle kantonalen Schiesssportverbände zeigten sich
überzeugt von der Argumentation ihres Dachverbandes. So erklärte etwa der Präsident
des Bündner Schiesssportverbandes gegenüber der Aargauer Zeitung, man unterstütze
das Referendum vor allem aus Solidarität mit dem SSV, nicht weil die Reform an sich ein
grosses Problem sei. Kritisch zum Referendum äusserte sich in der Presse auch Lorenz
Hess, Berner BDP-Nationalrat und ehemaliger Präsident eines Schützenvereins.
Insbesondere die Kritik an der vorgesehenen Zwangsmitgliedschaft für Schützen in
einem Schiessverein sei nicht nachvollziehbar – ein Vereinszwang habe bis 1996

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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KARIN FRICK
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bestanden, ohne dass sich die Schützenvereine dagegen gewehrt hätten. Was ProTell
von in der Unterschriftensammlung zu wenig engagierten Schützenvereinspräsidenten
hielt, berichtete der «Blick»: In Schützenvereinen, die einen «Ausredenkönig» als
Präsidenten hätten, sei eine «Druckerhöhung von unten» durchaus erwünscht, habe
die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht auf ihrer Facebook-Seite betont.
Interimspräsident Jean-Luc Addor quittierte den Online-Post damit, es müssten
verschiedene Tonalitäten möglich sein. Mit nahezu 200'000 Mitgliedern dürfte es für
die IGS allerdings kein allzu grosses Problem sein, bis Mitte Januar 2019 die
erforderlichen 50'000 Unterschriften zu sammeln. 3

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Unter den mehr als 140 National- und Ständeräten, welche sich zum befürwortenden
Komitee zusammenfanden, waren ausser der AP sämtliche Fraktionen vertreten. Im
gegnerischen "Abstimmungskomitee gegen die verdeckte Einführung des
Berufsparlaments" machten neben zwölf aktiven Nationalräten aus SVP (u.a. Blocher,
ZH), AP und FDP (Stucky, ZG) auch einige ehemalige Bundesparlamentarier mit. Von den
Parteien sprachen sich nur gerade die AP und die SVP (ohne einige ihrer wichtigeren
Kantonalparteien, welche die Ja-Parole ausgaben) gegen die Parlamentsreform aus. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.09.1992
HANS HIRTER

Volksrechte

Die Zahl der neu lancierten Volksinitiativen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 11 auf 8
verringert, bei einer (Geschlechterquoten für den Nationalrat) wurde allerdings die
Unterschriftensammlung noch vor Jahresende abgebrochen. Dasselbe Schicksal erlitten
auch die beiden im Vorjahr von der PdA lancierten Initiativen für die Verbesserung der
Stellung der Frauen in der Sozialversicherung resp. in den Behörden sowie die "Euro-
Initiative". Ferner ist im Berichtsjahr für 5 Volksbegehren, darunter die Initiative der
Auto-Partei für die Abschaffung der direkten Bundessteuer, die Sammelfrist ungenutzt
abgelaufen. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1991
HANS HIRTER

Die im Berichtsjahr wieder etwas häufiger vorgekommenen Niederlagen der
Parlamentsmehrheit in Volksabstimmungen führten zu neuen Vorschlägen, wie
oppositionellen Initiativ-, Referendums- und Abstimmungskomitees das Leben
schwerer gemacht werden könnte. Ökonomieprofessoren, die davon ausgehen, dass
der schweizerische Staat handlungsunfähig geworden ist, schlugen eine massive
Einschränkung des fakultativen Referendums vor. Dieses soll nur noch gegen
Parlamentsbeschlüsse ergriffen werden können, die in den Räten keine
Zweidrittelmehrheit erreicht haben. Nach der nur knapp ausgefallenen Zustimmung zu
dem von fast allen Parteien unterstützten Antirassismus-Gesetz regte Ständerat
Zimmerli (svp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative an, dass ein
Parlamentsbeschluss erst dann als abgelehnt gilt, wenn die ablehnende Mehrheit
mindestens einen Drittel der Stimmberechtigten ausmacht; beim Beitritt zu
supranationalen Organisationen oder bei Verfassungsteilrevisionen müsste dazu auch
noch eine ablehnende Mehrheit der Stände kommen. Ein analoges Quorum von einem
Drittel der Stimmberechtigten wäre für die Annahme einer Volksinitiative neben
Stände- und Volksmehr erforderlich. 6

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Der Entscheid des Bundesrates, am Abstimmungssonntag des 18. Mai den Bürgerinnen
und Bürgern nicht weniger als neun eidgenössische Vorlagen (zwei Referenden und
sieben Volksinitiativen) zum Entscheid vorzulegen, führte zu einer heftigen Debatte
über eine allfällige Überforderung der Stimmenden. Eine wissenschaftliche Antwort auf
diese Frage lässt sich nicht geben. Die klar über dem Mittel der letzten Jahre liegende
Beteiligung von rund 49% spricht aber eher gegen die These von der Überforderung.
Die aussergewöhnliche Häufung hatte sich ergeben, weil einerseits bei Volksinitiativen
eindeutige Behandlungsfristen vorgegeben sind, und andererseits der übliche
Septembertermin für Volksabstimmungen wegen der nationalen Wahlen vom Oktober
ausfiel. 7
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Die wachsende Zahl angenommener Initiativen verstärkte im Berichtjahr auch die
Diskussion um die Umsetzung von Volksbegehren. Angestachelt durch die in seinen
Augen verwässerte Umsetzung seiner Initiative, lud Thomas Minder (parteilos, SH),
Ständerat und Vater der Abzockerinitiative, Ende Jahr Komitees von Initiativbegehren
an einen runden Tisch, deren Anliegen zwar an der Urne ebenfalls angenommen, aber in
den Augen der Initianten nicht adäquat umgesetzt wurden. Die laut SVP zu wenig rasch
erfolgende Konkretisierung der Ausschaffungsinitiative verleitete die Partei zur
Lancierung einer Durchsetzungsinitiative, mit der erstere ausformuliert werden soll. Als
Streitpunkt bei der Umsetzung eines angenommenen Volksbegehrens entpuppt sich
erstens die Frage nach der Grösse des Spielraums, den Bundesrat und Parlament bei
der Konkretisierung der Verfassungsrevision haben sollen. Zweitens ist unklar, wie
Begehren umgesetzt werden sollen, die gegen internationales Recht verstossen (vgl.
dazu auch hier). Die Initianten beharren in der Regel auf einer Interpretationshoheit
ihres Anliegens. Allerdings sind es Parlament und Bundesrat, welche die Aufgabe der
Präzisierung von Verfassungsrevisionen zu übernehmen haben. Die Interpretation eines
Ja an der Urne muss dabei den konkreten Vorstellungen der Initiativkomitees nicht zu
100% entsprechen. 8
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Die Diskussion um die Gültigkeit der Durchsetzungs- sowie der Ecopopinitiative wurde
2014 fortgeführt. Einzelne Ständeräte – unter anderen Urs Schwaller (cvp, FR), Verena
Diener (glp, ZH) oder Hans Stöckli (sp, BE) – wollten eine grundsätzliche Debatte über
eine strengere Handhabe der Ungültigkeitsgründe für Volksinitiativen (Verletzung von
Einheit der Form, Einheit der Materie oder zwingender Bestimmungen des
Völkerrechts, oder offensichtliche Undurchführbarkeit). Der Bundesrat hatte für die
Ecopop-Initiative Gültigkeit und bei der Durchsetzungsinitiative Teilungültigkeit
beantragt. Die Kammern folgten letztlich beiden Vorschlägen, allerdings nicht ohne
längere Diskussionen. Der Wunsch nach einer verbindlicheren Liste mit Kriterien zur
Beurteilung von Volksinitiativen wurde Anfang Juni bei der Beratung der
Erbschaftssteuerinitiative im Ständerat noch einmal laut geäussert. Die kleine Kammer
wies die Botschaft für das Volksbegehren zurück an ihre Kommission, um die Frage der
Gültigkeit erneut zu klären: Es wurde moniert, dass die Initiative die Einheit der Materie
verletze, weil sie Erbschaften besteuern und die AHV finanzieren wolle. Zudem verlange
sie eine rückwirkende Besteuerung, was gegen den Vertrauensgrundsatz verstosse.
Ende September beurteilte die kleine Kammer die Initiative dann zwar als gültig, die
Diskussionen im Ständerat fachten die gesellschaftliche Debatte zum Thema aber
weiter an. Auf der einen Seite wurde ein 'in dubio pro popolo' vertreten, das auch
bisher vom Parlament angewandt worden sei. Die Volksinitiative müsse ihre Funktion als
Korrektiv von unten ohne Einschränkungen wahren. Auf der anderen Seite wurde
kritisiert, dass die politisch handelnde Bundesversammlung nicht der geeignete Akteur
sei, um die Gültigkeit von Initiativen zu prüfen. Dies müsse von einem juristisch
geschulten Gremium oder von einem Verfassungsgericht geleistet werden. Die Debatte
berührte auch die Frage nach Einschränkung der so bezeichneten 'Initiativenflut'. Mit
der Verschärfung oder dem Ausbau von Ungültigkeitsgründen solle radikalen Initiativen,
die nur schwer umsetzbar seien, zum Vornherein die Zähne gezogen werden.
Vorschläge für einen solchen Ausbau von Ungültigkeitsgründen umfassten etwa die Idee
eines Verbots des Verstosses gegen die Grundwerte des demokratischen Rechtsstaates,
ein Gebot der Verhältnismässigkeit oder ein Rückwirkungsverbot. 9
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Mitte Juni traf sich eine Gruppe aus Initianten, die mit der Umsetzung ihrer Begehren
nicht zufrieden waren. Neben Thomas Minder (parteilos, SH), dem Vater der
Abzockerinitiative, der die Gruppe ins Leben gerufen hatte, fanden sich Vertreterinnen
und Vertreter der Zweitwohnungs-, der Verwahrungs-, der Unverjährbarkeits-, der
Ausschaffungs- und der Alpenschutzinitiative. Minder ärgerte sich darüber, dass das
Parlament die Umsetzung von angenommenen Initiativen hinauszögere und die
Volksanliegen verwässere. So gehe die direkte Demokratie kaputt. Resultate des
Treffens wurden keine bekannt gegeben. 10
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An Fahrt gewann 2014 die Diskussion um das Verhältnis zwischen Völkerrecht und
Landesrecht. Die Debatte war vor allem von der SVP lanciert worden, weil sie
befürchtete, dass Initiativen aufgrund übergeordneter internationaler Verträge und
Vereinbarungen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Nicht nur die
Ausschaffungs-, die Verjährungs- und die Pädophileninitiative, deren Umsetzung
aufgrund von übergeordnetem Völkerrecht zumindest schwierig war, resp. ist, sondern
auch die im Berichtjahr angenommene Masseneinwanderungsinitiative, mit der die
bilateralen Verträge mit der EU gefährdet scheinen, machten laut SVP die stärkere
Berücksichtigung von Landesrecht über Völkerrecht zwingend. Die Volkspartei war denn
auch mit mehreren parlamentarischen Vorstössen aktiv geworden (Pa.Iv. Brand, Pa.Iv.
Rutz, Pa.Iv. Stamm) und kündigte Mitte August eine Volksinitiative an, mit der der
Vorrang von Landesrecht in der Verfassung verankert werden soll. Die Initiative
„Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)“ wurde kurz vor
Ende Jahr zur Vorprüfung eingereicht. Die Debatte nahm teilweise skurrile Formen an.
Während die SVP, angeführt von Hans-Ueli Vogt (ZH, svp), Zürcher Kantonsrat und
Nachwuchshoffnung der SVP, und sekundiert von der Weltwoche, der Gegenseite
vorwarf, Volksrechte zu verdrehen und der Entmachtung der Bevölkerung Vorschub zu
leisten, warnten die Verfechter von supranationalen Kontrollorganen die SVP vor einem
gefährlichen Spiel mit dem Feuer: Das Volk könne nicht allmächtig sein, auch
direktdemokratisch entschiedenes Unrecht bleibe Unrecht. Auch die FDP mischte sich
mit einem Postulat in die Diskussion ein. Der Antrag des Bundesrates auf Abschreibung
zweier SPK-Motionen zum Thema wurde abgelehnt. 11
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Die seit 2013 geführte Diskussion um eine vor allem in der Presse so betitelte
Initiativenflut flachte eine ganze Weile lang nicht ab und gebar neben zahlreichen
parlamentarischen Vorstössen (z.B. Po. 13.4155, Mo. 15.3649, Pa.Iv. 16.443) auch
unzählige Reformvorschläge aus der interessierten Öffentlichkeit. Eine der Folgen
dieser Debatte waren im April 2015 von Avenir Suisse vorgelegte Reformvorschläge.
Vorgeschlagen wurde die Prüfung der Gültigkeit von Volksinitiativen bereits vor der
Unterschriftensammlung durch die Bundeskanzlei, höhere Unterschriftenhürden, die
bei 4% der Stimmberechtigten (2015: rund 210'000) angelegt werden sollen, ein
obligatorisches Referendum über die Umsetzungsbestimmungen einer angenommenen
Volksinitiative, die Einführung einer Gesetzesinitiative oder die Beschränkung auf
maximal eine Volksinitiative pro Urnengang. Die Vorschläge waren zwar nicht wirklich
neu, wurden in der Presse allerdings diskutiert, nur um danach ebenso wie die
Diskussion um die Initiativenflut wieder in der Versenkung zu verschwinden. 12
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Im Jahr 2015 fand die direkte Demokratie einige Kritiker. Grund dafür war auch, dass
es vor der 49. Legislatur (2011-2015) noch nie vorgekommen war, dass die Bevölkerung
so häufig direkt in die Politik eingegriffen hatte. Mit der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative (2012), der Abzockerinitiative (2013), der
Masseneinwanderungsinitiative und der Pädophileninitiative (beide 2014) war das
Parlament mit Umsetzungsarbeit gefordert, die mehr schlecht als recht zu gelingen
schien. Zwar wurde in den Medien anerkannt, dass das Parlament bei der Umsetzung
tragfähige Kompromisse suchen muss, nicht selten wurde dem Parlament aber – nicht
nur von den entsprechenden Initianten – Verfassungsbruch vorgeworfen. Einen
interessanten Vorschlag zu dieser Problematik legte alt-Bundesrichter Martin
Schubarth in der NZZ vor: Eine starke Abweichung der Umsetzung eines Volksbegehrens
vom ursprünglichen Initiativtext solle dem obligatorischen Referendum unterstehen.
Die Umsetzungsprobleme würden aber auch deshalb immer virulenter, weil sich die
Stimmbevölkerung nicht bewusst sei, was ein Ja nach sich ziehe. Ein Protestvotum habe
aber Konsequenzen – so ein Kommentar in der Zeitung Le Temps. Die häufigere
Annahme von Volksbegehren deute auf einen grösser werdenden Graben zwischen
politischer Elite und Bevölkerung hin, folgerte hingegen die BaZ. Initiativen seien
«konservative Impulse gegen obrigkeitliche Masslosigkeit» interpretierte die
Weltwoche.  
Kritisiert wurde auch weiterhin die Nutzung der Volksbegehren als Propagandamittel im
Wahljahr. Allerdings zeigten die relativ krassen Misserfolge der CVP mit ihrer ersten
Familieninitiative und der GLP mit der Energie- statt Mehrwertsteuer-Initiative, dass
das Kalkül, sich an der Abstimmungsurne für die Wahlen zu profilieren, nicht immer
aufgeht. 
Gegen die in den Medien als «Initiativenflut» bezeichnete immer häufigere Nutzung der
Volksrechte wurden einige Reformvorschläge wie etwa eine Erhöhung der
Unterschriftenzahlen, die Einführung der Gesetzesinitiative oder die Idee eines
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Assessment-Voting vorgebracht. Bei Letzterem würde ein Volksbegehren zuerst einer
zufällig rekrutierten Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt. Deren Verdikt
könnte dann je nach Deutlichkeit Anlass für einen Rückzug eines Volksbegehrens sein.
Schliesslich machten die Medien eine Tendenz zu verfassungswidrigen Volksbegehren
aus. Immer mehr würden Initiativen zudem internationales Recht konfrontieren. Die
Solothurner Zeitung fragte sich deshalb rhetorisch, ob «wir eine zu direkte
Demokratie» hätten. Zudem würde in der wettbewerbsorientierten Idee der direkten
Demokratie, wo es letztlich um Ja oder Nein gehe, eher das Schwarzweissdenken als die
differenzierte Auseinandersetzung mit einem Thema gefördert. 13

Die Einzigartigkeit des politischen Systems der Schweiz, das neben einem
repräsentativen auch ein ausgebautes direktdemokratisches Element aufweist, bringt
es mit sich, dass sich die mediale Öffentlichkeit kritisch mit letzterem bzw. dem
Verhältnis der beiden Elemente zueinander auseinandersetzt. Dies war auch im Jahr
2016, also im Jahr des 125-jährigen Bestehens der Volksinitiative, nicht anders. Dabei
konzentrierte sich die Kritik an der direkten Demokratie auf mindestens vier Punkte:
die Umsetzung angenommener Volksbegehren, die Nutzung der Volksinitiative, die
inhaltlichen Anforderungen an die Stimmbürgerschaft und das schwieriger werdende
Verhältnis zwischen direktdemokratischer Entscheidung und internationaler
Vernetzung. 

Die Diskussion um die adäquate Umsetzung angenommener Volksbegehren wurde 2016
durch verschiedene Ereignisse genährt: Im Frühling stand die Abstimmung über die
Durchsetzungsinitiative der SVP, mit der die Volkspartei die Umsetzung der 2010
angenommenen Ausschaffungsinitiative konkretisieren wollte – eine Neuheit in der
Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie – im Zentrum. In diesem Rahmen
untersuchten verschiedene Medien die Umsetzung der bisher 22 angenommenen
Volksbegehren und kamen zum Schluss, dass die meisten nicht buchstabengetreu
umgesetzt worden seien. Der Blick kritisierte gar die SVP, da diese immer wieder
behaupte, der Bundesrat habe die Ausschaffungsinitiative nicht dem Volksauftrag
entsprechend umgesetzt, sich selber aber bei vielen dieser 22 angenommenen
Begehren ebenfalls nicht für eine adäquate Umsetzung eingesetzt habe. Sie wolle
«[d]urchsetzen, aber nur wenn es ihr passt». 
Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative  beruhigten sich die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen aber keineswegs, weil die 2014 angenommene
Masseneinwanderungsinitiative noch immer einer Umsetzung harrte. Diese behandelte
das Parlament erst im Laufe des Jahres 2016. Freilich vermochte der in der
Wintersession 2016 definitiv angenommene Vorschlag in vielen Augen nur bedingt zu
überzeugen und wurde insbesondere von der SVP stark kritisiert. Im September, kurz
bevor der Nationalrat über die Vorlage beraten sollte, schrieb Roger Köppel (svp, ZH) in
der Weltwoche von einer «krassen Missachtung des Volkswillens», einem «stillen
Staatsstreich» und von «Saboteure[n] des Volkswillens». Christoph Blocher doppelte
ein paar Ausgaben später nach und sprach von «Volksverächtern». Bei der
Schlussabstimmung im Nationalrat hielten die Mitglieder der SVP-Fraktion Schilder in
die Luft, auf denen etwa «Verfassungsbruch» stand. Die Volkspartei kündigte jedoch
an, das Referendum gegen die Revision des Ausländergesetzes, in die die Initiative
gegossen wurde, nicht ergreifen zu wollen. Man überlege sich vielmehr eine
Kündigungsinitiative zu lancieren, um die bilateralen Verträge mit der EU, die
mitursächlich für die Probleme bei der Umsetzung seien, aufzulösen. 
Neben der Umsetzungsdiskussion zur Masseneinwanderungsinitiative stand zudem die
Rasa-Initiative im Raum, die eine Streichung der Anliegen eben dieser
Masseneinwanderungsinitiative forderte – auch dies ein Novum in der 125-jährigen
Geschichte der Volksinitiative. Zur Diskussion stand Ende Oktober die Idee eines
Gegenvorschlags, den laut Weltwoche eine Mehrheit des Bundesrates mit Ausnahme
der beiden SVP-Magistraten dem Parlament vorlegen wollte. 
Bei der Diskussion um die materielle Umsetzung angenommener Initiativen wurde auch
darüber debattiert, ob über schwer oder etwa aufgrund internationaler Standards nicht
umsetzbare Begehren überhaupt abgestimmt werden soll. Die Erklärung der
Ungültigkeit einer Volksinitiative obliegt dem Parlament, das bisher erst in vier Fällen
gegen eine Abstimmung entschieden hatte. Le Temps kritisierte, dass rund 70 Prozent
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen die Durchsetzungsinitiative gewesen
seien, aber nichts dafür getan hätten, sie für ungültig zu erklären. In diesem
Zusammenhang wird jeweils das in der Schweiz fehlende Verfassungsgericht angeführt.
Ein Vorschlag aus der Küche des ehemaligen Zürcher SP-Nationalrats Andreas Gross
forderte, dass sich Bundesrichter um diese Frage kümmern sollten, sobald im
Parlament ein Drittel der Ratsmitglieder Zweifel an der Gültigkeit äusserten. 
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Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde in den Medien vor einer regelrechten
«Initiativenflut» gewarnt. Freilich zeichnete sich 2016 ein deutlicher Rückgang der
Nutzung des Volksbegehrens ab. Die im Jahr 2011 lancierten 23 Begehren (von denen 11
die Unterschriftenhürden nicht geschafft hatten) waren bald an der Urne abgearbeitet
und in den Folgejahren wurden jeweils für deutlich weniger Initiativen Unterschriften
gesammelt. Die NZZ interpretierte den Rückgang damit, dass die Volksbegehren für
Parteien unattraktiver geworden seien; zudem kühle der oppositionelle Furor der SVP
langsam ab. Die Initiative hätte an Reiz verloren, folgerte die NZZ Ende Jahr. Eine Studie
der Universität Bern zeigte überdies, dass Initiativen nicht nur und vor allem nicht
immer häufiger von Parteien als Wahlkampfmittel gebraucht werden. In Anbetracht der
sich abzeichnenden «Initiativenflaute» stand die Mitte Jahr lancierte Forderung der
BDP, dass zur Eindämmung der Flut für eine Volksinitiative 250'000 Unterschriften
gesammelt werden müssten, ein wenig quer in der Landschaft. 

Nicht wenige Medienschaffende kommentierten, dass die Stimmbürgerinnen und
-bürger immer häufiger «über Initiativen abstimmen, die Lösungen für nichtexistente
Probleme offerieren» (NZZ), und «immer seltener über die zentralen Zukunftsfragen»
(Weltwoche). Mit der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien wurden zudem die alten
Bedenken der Überforderung der Stimmbevölkerung laut. In der Regel setzt sich bei
dieser Diskussion in der Schweiz aber meist Pragmatismus durch. Auch Politiker würden
nicht über alle Inhalte der Politik kompetent Bescheid wissen und letztlich sei es das in
der Schweiz nach wie vor hohe Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Amtsträgerinnen und Amtsträger, das häufig wichtige Grundlage sei für einen Entscheid
– so alternative Kommentare. Dass dieses Vertrauen nicht einfach blind sei, zeigten
nicht zuletzt abgelehnte mit dem fakultativen Referendum bekämpfte Vorlagen und
angenommene Initiativen, fasste etwa die Luzerner Zeitung diesen Pragmatismus in
einem Kommentar zusammen. 
Freilich wurde 2016 mit den Volksrechten auch Schindluder betrieben. So hatte etwa
Daniel Graf, Erfinder von We-Collect, die Idee einer «Anti-Kebab-Initiative» propagiert.
Was als Scherz in der Debatte um das Verhüllungsverbot gedacht war, geriet in der
Türkei in den falschen Hals. In die Kritik gerieten zudem die Texte von Initiativen, die
häufig unpräzise oder gar widersprüchlich formuliert seien, was zwar laut NZZ ihre
Chancen für ein Ja erhöhten, die Umsetzung im Falle einer Annahme aber umso
schwieriger mache. 

Mit der Einreichung der so genannten «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP wurde die
Diskussion um die direkte Demokratie schliesslich um einen weiteren Aspekt
angereichert, nämlich um die aufgrund von Globalisierung und Internationalisierung
virulenter werdende Frage, wie das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht
aussehen soll. Oder konkreter, ob eine angenommene Initiative, die internationale
Verträge tangiert, diesen Verträgen vorgehen soll oder ob bei ihrer Umsetzung
Rücksicht auf die internationalen Verpflichtungen genommen werden muss. Die
Debatten bewegten sich zwischen dem Argument der notwendigen Vertragstreue des
Kleinstaates und der Angst, die direkte Demokratie verkomme zur reinen Makulatur. Ex-
Nationalrat Christoph Mörgeli argumentierte in der Weltwoche, dass das internationale
Recht dafür verantwortlich sei, dass sich die Behörden bei der Umsetzung von
Initiativen zusehends schwer täten, den Volkswillen zu beachten. 

Ein Indiz dafür, dass trotz der medial geäusserten Kritik an der direkten Demokratie
vielleicht doch nicht alles so schlecht läuft, war das in den eidgenössischen Räten
virulent diskutierte Reformpaket zum Initiativrecht. Dieses drohte – einmal mehr als
«Endlosschlaufe» (NZZ) – im Sand zu verlaufen, weil nicht mal die Befürworter daran
glaubten, dass von den verschiedenen Reformvorschlägen am Schluss einer übrige
bleiben werde, wie der Tages-Anzeiger meinte. 14

Auch 2017 fanden sich in den Medien einige Überlegungen zum Funktionieren der
Demokratie im Allgemeinen und der direkten Demokratie im Besonderen: Ist die
(direkte) Demokratie in Gefahr? Wie sollen Volksinitiativen umgesetzt werden? Wer darf
sich in Abstimmungskämpfe einmischen? Macht die direkte Demokratie eine
Verschnaufpause?

Nahrung für diese Überlegungen gab unter anderem der Amtsantritt des neuen
amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herrschte auf der einen Seite Angst, dass
der neue Präsident in einer politischen Krise gefährlich werden könnte, wurde auf der
anderen Seite Zuversicht geäussert, dass die Demokratie auch «Stürme» aushalte
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(Aargauer Zeitung). Dies zeige nicht zuletzt auch die über 180-jährige Erfolgsgeschichte
der Schweiz. Zwar gebe es auch hier Fragen, die in Krisensituationen – hervorgehoben
wurde insbesondere die Zuwanderung – in direktdemokratischen Abstimmungen nicht
immer allen gefallen würden. Dies sei aber vielmehr ein Zeichen der «Lebhaftigkeit»
und nicht des Endes der Demokratie. 

Ganz andere Töne schlug Christoph Blocher bei seiner traditionellen Albisgüetli-Rede
an. Es finde eine «Entmachtung der Bürger» statt: Die «Unwissenden, die
Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, die Populisten, die
Nationalkonservativen und natürlich die SVP» stünden einer politischen Elite
gegenüber, die aus Intellektuellen und «Volksverächtern» bestünde, die nicht nur die
Volksrechte einschränken wollten, sondern auch immer mehr Geld aus der Bevölkerung
pressten. Widerstand sei zwingend. Auch die Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative wurde von SVP-nahen Kreisen immer wieder kritisiert
und als «Verfassungsbruch» bezeichnet. Die direkte Demokratie sei in Gefahr, gab etwa
ein Komitee als Begründung für das letztlich gescheiterte Referendum gegen die
Umsetzung des SVP-Begehrens an. 

Dass die Umsetzung von angenommenen Initiativen schwierig ist, zeigte sich auch bei
der sogenannten Pädophileninitiative. Mehrere Stimmen wurden laut, die forderten,
dass die Initiative nicht gesetzlich konkretisiert werden solle, sondern – wie dies schon
bei der Minarettinitiative der Fall gewesen war – lediglich der Verfassungstext als
Grundlage für eine direkte Anwendung bzw. eine juristische Auslegung herangezogen
werden solle. Damit würde man auch der «zunehmenden Tendenz von grund- und
völkerrechtswidrigen Volksinitiativen Einhalt [...] gebieten» begründete etwa Daniel
Jositsch (sp, ZH) diesen Vorschlag. Volksinitiativen würden trotz Bedenken zur
Umsetzbarkeit angenommen – Hans Rentsch bezeichnete dies in der Weltwoche als
«expressive voting», also als symbolischen und emotionalen statt sachlichen
Abstimmungsentscheid. Das bringe das Parlament in ein Dilemma, befand auch Beat
Vonlanthen (cvp, FR): Wenn es den Spielraum ausnutze und die extremsten
Forderungen eines Volksbegehren einschränke um sie grund- und
menschenrechtskonform umzusetzen, werde ihm nachher Verfassungsbruch
vorgeworfen. 

Im Rahmen der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III wurde die Frage
diskutiert, wer in Abstimmungskämpfen Empfehlungen abgeben darf. Mehrere
kantonale Finanzdirektoren warben in einem Inserat für ein Ja zur Steuerreform. Die
Frage, ob sich die Kantone an der Finanzierung dieser Inserate beteiligten, wurde zwar
abschlägig beantwortet, trotzdem sei es heikel, dass sich amtliche Stellen in
Abstimmungskämpfe einmischten, kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. Es wurde dabei
auch auf ein Bundesgerichtsurteil verwiesen, das die Stellungnahme von Ostschweizer
Regierungsräten zum Nachrichtendienstgesetz gerügt hatte. 
Das Nein zur USR III wurde teilweise auch unter dem Aspekt einer Korrekturwirkung der
direkten Demokratie diskutiert. Der Entscheid sei als Kurskorrektur eines Projektes
einer rechtsbürgerlichen Mehrheit aus SVP und FDP im Nationalrat zu verstehen. Die
direkte Demokratie habe «das Misstrauen quasi im Blut», interpretierte etwa der
Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Blick den Abstimmungsausgang. 

Eben diese direkte Demokratie «halte Winterschlaf», bilanzierte die Solothurner
Zeitung mit Blick auf den Umstand, dass im Jahr 2017 über keine einzige Volksinitiative
abgestimmt wurde und sogar der Abstimmungstermin Ende Jahr entfiel. Dies sei wohl
aber nur eine Verschnaufpause, befänden sich doch eine Reihe neuer Volksbegehren in
der Pipeline. Nicht weniger als fünf neue Anliegen wurden im Herbst – wohl auch im
Hinblick auf die Wahlen 2019 – lanciert. Dass die Initiative zur «arme électorale» werde,
wie die Tribune de Genève titelte, sei zu verhindern, zum Beispiel durch Erhöhung der
Unterschriftenzahl, gab Yannick Buttet (cvp, VS) im gleichen Blatt zu Protokoll. Experten
gaben allerdings zu bedenken, dass wohl vor allem kleine und finanzschwache
Organisationen unter einer solchen Änderung der Spielregeln zu leiden hätten. 
Zu den potenziellen künftigen Abstimmungsvorlagen wird vermutlich auch ein
Referendum über die Armeeflugzeugbeschaffung gehören. Armeeminister Guy Parmelin
hatte nämlich beschlossen, den Planungsbeschluss dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. Damit begebe sich der SVP-Bundesrat auf demokratisches Neuland,
urteilte der Tages-Anzeiger. Es handle sich hier quasi um die Einführung eines
Finanzreferendums auf nationaler Ebene.  
Bereits ihren Schatten voraus warf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, die den
Vorrang des Landesrechts in der Verfassung verankern will und 2018 in den Räten
debattiert werden wird. Was geschehen soll, wenn eine Volksinitiative angenommen
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wird, die gegen Völkerrecht oder bestehende Verträge verstösst, sei in der Tat nicht
geregelt aber im Rahmen der Überlegungen zu Ungültigkeitsgründen von Volksinitiativen
schon virulent diskutiert worden, fand Andrea Caroni (fdp, AR). 15

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
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urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 16

Landesverteidigung

Militärorganisation

Diverses organisations conservatrices ou d’officiers de milice ont menacé, durant
toute la phase parlementaire, de lancer un référendum contre la réforme Armée XXI.
C’est plus particulièrement la loi sur l’armée (LAAM) qui était visée. Le Groupe de travail
des officiers de milice, la Communauté d’intérêt milice ou encore Pro Libertate (lobby
des propriétaires d’armes à feu) ont régulièrement fait connaître leur opposition au
projet Armée XXI. De même, le mouvement Action service actif a rappelé en milieu
d’année qu’avec cette nouvelle organisation la capacité de défense autonome nationale
n’était plus garantie, l’indépendance du pays menacée et le secteur alpin négligé. Cette
menace a finalement été mise à exécution à peine le projet avait-il été avalisé par le
parlement. Le comité était présidé par l’ancien divisionnaire Hans Wächter et
comprenait de nombreuses organisations dont l’Action service actif, composée
d’anciens de la Mobilisation de 39-45, les Démocrates suisses, la Communauté
d’intérêt pour la milice, composée d’officiers considérant la Société suisse des officiers
comme trop réformatrice, ou encore le groupe de jeunes conservateurs Young4Fun,
fondé en 2001 à Winterthur. 17
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Zivildienst und Dienstverweigerung

En réponse à l'insatisfaction née de l'adoption de cette révision, plus de vingt
organisations pacifistes et d'objecteurs de conscience ont lancé un référendum à son
encontre, soutenus en cela par les socialistes, les écologistes, l'Alliance verte, Amnesty
international et le cartel des associations de jeunesse notamment. Pour eux, le projet
Barras n'est qu'un leurre, empêchant l'introduction d'un véritable service civil. Par
ailleurs, le comité «contre un service civil déguisé», issu de l'organisation conservatrice
«Ligue vaudoise», a également lancé un référendum contre cette modification
législative, car elle serait inconstitutionnelle, inapplicable et irait à l'encontre de la
volonté populaire. 18

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Wettbewerbsfähigkeit

Nach dieser parlamentarischen Niederlage beschloss die SP, gemeinsam mit dem
Gewerkschaftsbund gegen diese Steuerreform das Referendum zu ergreifen. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

Le résultat de la votation sur l'arrêté viticole constitue un nouveau coup de semonce
pour la politique agricole de la Confédération. En effet, le refus, par plus de 53
pourcents des votants, de ce texte dépasse le cadre de la viticulture, et se situe en
droite ligne du rejet de l'arrêté sucrier en 1986 et du bon score réalisé par l'initiative
"en faveur des petits paysans" en 1989. Ainsi, la remise en question des protections
dont bénéficie la paysannerie suisse se poursuit, et est aussi vigoureuse à l'intérieur
des frontières helvétiques que sur le plan international. Cependant, alors que la Suisse
alémanique, à l'exception de cinq cantons, s'est massivement opposée à cet arrêté,
tous les cantons romands ainsi que le Tessin se sont, malgré tout, prononcés en sa
faveur. La barrière linguistique n'est ici qu'apparente; les cantons ont voté selon leurs
intérêts et les régions viticoles ont été naturellement les plus promptes à accepter ce
texte. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.04.1990
SERGE TERRIBILINI

L'arrêté soumis au peuple fut pourtant bien accepté lors de son passage devant les
Chambres en 1989. Ce n'est qu'ensuite qu'un comité référendaire transcourants,
emmené par R. Engler (pdc, AI), le mit en cause par le biais d'un référendum soutenu
par de grandes maisons de distribution. Le texte contesté contenait, aux côtés de
modifications mineures, trois innovations importantes. Premièrement, il visait à
adapter, indépendamment des normes de qualité, la production aux capacités
d'absorbtion du marché par des limitations de la production. Deuxièmement, il fondait
juridiquement, sur le plan fédéral, le classement des vins en trois catégories et fixait la
teneur minimale en sucre des moûts servant à la fabrication du vin. Troisièmement, il
réformait légèrement le système des contingents individuels à l'importation par le biais
d'un nouveau mode de répartition, consistant en une mise aux enchères partielle tous
les quatre ans. 21
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Les partisans du non à l'arrêté étaient d'horizons divers. Soutenus par de grands
distributeurs, comme Coop ou Denner, désireux de pouvoir faire commerce en toute
liberté, ils provenaient aussi bien des rangs démocrates-chrétiens qu'écologistes ou
socialistes. Leur principal argument concernait le problème des contingents à
l'importation. Selon eux, le correctif apporté par l'arrêté serait insuffisant et ne
permettrait pas de modifier une situation existant depuis 1933, et allant à l'encontre
des intérêts des consommateurs; certains détenteurs de contingents, appelés
'importateurs de salon', disposeraient d'une rente de situation de par leur monopole,
tandis que des distributeurs actifs seraient obligés de leur racheter leurs contingents.
De tels privilèges coûteraient, d'après une étude de l'Université de Bâle, 100 millions de
CHF par an au consommateur. Les problèmes de quantité et de qualité constituèrent le
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second volet du débat; pour les opposants à l'arrêté, une limitation de la production et
une amélioration de la qualité devraient passer, d'une part, par des exigences plus
strictes pour le taux de sucre naturel dans le moût et, d'autre part, par une limitation
des rendements à l'hectare. 22

Les partisans du oui à l'arrêté provenaient majoritairement des partis bourgeois, en
particulier de leurs représentants issus de cantons producteurs de vin, et étaient
associés aux organisations professionelles des viticulteurs. Ils avaient surtout en vue la
protection des producteurs, laquelle, pour eux, ne peut passer que par une limitation
des importations. Cela empêcherait les vins étrangers d'envahir le marché et de mettre
en péril la viticulture helvétique, qui a besoin d'une certaine protection pour faire face
aux défis internationaux qui l'attendent; l'inéluctable libéralisation devrait se faire en
douceur, afin de permettre aux vignerons de s'y adapter. Par ailleurs, le système de
contingentement existant ne serait, pour les défenseurs de l'arrêté, pas si injuste; selon
eux, les structures du marché d'importation permettent, malgré tout, une certaine
concurrence. Par ailleurs, la promotion de la qualité aurait été, dans le texte contesté,
tout à fait satisfaisante; les mesures préconisées auraient garanti une production de
choix adaptée aux vignobles helvétiques et aux besoins de l'économie. 23
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La campagne précédant le scrutin vit souvent l'affrontement d'un lobby contre un
autre. D'un côté, les milieux de la viticulture se battaient pour que la politique
traditionnelle de la Confédération fût reconduite et, de l'autre, deux géants de la
distribution luttaient pour une libéralisation du marché. Denner, accompagné cette
fois-ci de Coop, se comporta comme lors de l'initiative "en faveur des petits paysans";
utilisant des moyens importants, il fut, sous la forme de nombreux placards
publicitaires, très présent dans les médias. Son attitude a été largement critiquée et fut
une cible privilégiée pour les partisans de l'arrêté ; certains de ses agissements
(rémunération de la collecte de signatures à l'appui du référendum) furent considérés
par d'aucuns comme d'inquiétantes dérives des droits démocratiques. 24
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L'analyse Vox de ce scrutin met d'abord en évidence l'importance du nombre de votes
blancs; cela traduit la difficulté qu'il a pu y avoir à appréhender un texte complexe ne
concernant que très indirectement une grande partie de la population. L'information
du public ne semble avoir été que très partielle; une majorité des votants opposés à
l'arrêté a éprouvé de la difficulté à motiver son choix, et seul le problème des inégalités
relatives au contingentement semble avoir eu un certain impact. L'analyse pose en fin
de compte le problème des votations à caractère technique, sur lesquelles les citoyens
peinent à se faire une opinion. 25
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Malgré le rejet de l'arrêté, les aspirations des votants à plus de libéralisme ne pourront
que difficilement être réalisées. En effet, la limitation des importations est d'abord
réglée dans la loi sur l'agriculture, et l'arrêté ne se préoccupe que de quelques
modalités mineures. Selon J.-P. Delamuraz, ce problème ne pourra être pris en compte
qu'à long terme, dans le cadre d'une profonde réflexion sur toute la question du
contingentement en général. D'autre part, la reconduction de l'ancien arrêté devrait,
selon le chef du DFJP, priver la Confédération des moyens de lutter contre la
surproduction en 1991. Un projet pour un nouvel arrêté viticole sera rapidement mis en
consultation, et un message du Conseil fédéral devrait intervenir au milieu de l'année
1991. 26
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

L'ATE et l'Association suisse contre les émissions dues à l'aviation ont menacé de
lancer un référendum contre cette loi. Ils contestaient en effet les dispositions
prévoyant la possibilité pour la Confédération d'octroyer des prêts à des conditions
avantageuses pour les aéroports et aérodromes du pays. Ils ont considéré cela comme
une forme de subventionnement du transport aérien, jugée inacceptable pour des
raisons écologiques. 27
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Gegner des neuen KVG fochten mit der Behauptung, das neue Gesetz sei zu
dirigistisch und zu sehr der Schulmedizin verhaftet, zu wenig wettbewerbsorientiert
und zu teuer für die öffentliche Hand und die Prämienzahler. Der Ausbau in der
Grundversicherung werde zu einem massiven Aufschlag bei den Prämien führen, der in
erster Linie den Mittelstand treffe. Die Befürworter bestritten die Möglichkeit eines
einmaligen Prämienanstiegs nicht, argumentierten aber, die verbesserte
Grundversicherung mache für viele die teuren Zusatzversicherungen überflüssig, und
sie verwiesen auf die vorgesehenen Prämienverbilligungen, die rund einem Drittel der
Bevölkerung zugute kommen sollen. 28
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ergriff im Januar das Referendum gegen
die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Mit dem neuen
Gesetz würde die Höhe der Billag-Gebühr für Unternehmen nicht mehr pauschal,
sondern entsprechend der Höhe des erwirtschafteten Umsatzes festgelegt. Gemäss
dem SGV müssten die Unternehmen dadurch jährlich CHF 200 Mio. anstatt CHF 40 Mio.
bezahlen. Jean-François Rime, Präsident des SGV, sagte gegenüber der Tribune de
Genève, dass er mit dem neuen Gesetz für seine Unternehmen Billag-Gebühren in der
Höhe von CHF 4'500 bezahlen müsste, anstatt wie bisher CHF 700 bis 800. Jedoch
wären den Erläuterungen des Bundesrates zugfolge vor allem grosse Unternehmen von
der Revision betroffen. Rund drei Viertel der KMU, jene mit einem Umsatz unter CHF
500'000, müssten unter dem geänderten Gesetz keine Billag-Gebühren mehr bezahlen.
Ironischerweise beschloss Economiesuisse, deren Mitglieder durch die
Gesetzesänderung stärker zur Kasse gebeten würden, die Ja-Parole zum geänderten
RTVG. Auch der SGV trat keineswegs geschlossen gegen das neue RTVG an; Gastrosuisse
etwa, der Dachverband für Hotellerie und Restauration, war für die Einführung des
neuen Gesetzes. Wann immer Hans-Ulrich Bigler, Direktor des SGV, gefragt wurde,
wieso dem Verband die Bekämpfung des neuen RTVG so wichtig sei, verwies er auf die
Verbandsstrategie, die vor sieben Jahren angepasst worden war und sich grundsätzlich
gegen neue Steuern, Gebühren und Abgaben richtet. „Also müssen wir dagegen
kämpfen, wenn man die Wirtschaft stärker belasten will“, wurde er im Tages-Anzeiger
zitiert. Gegenüber der NZZ sagte Bigler, dass er seit seiner Wahl zum Direktor des SGV
im Jahr 2008 den Verband zur Referendumskultur zurückführen und wieder zu jener
Kampforganisation aufbauen wolle, die der SGV in den 1980er Jahren gewesen sei. 

Was Bigler unter kämpfen versteht, zeigte sich in den drei Monaten vor der
Referendumsabstimmung, die auf den 14. Juni angesetzt war. Die Kampagne des SGV
wurde von diversen Politikern und Medien als gehässig aufgefasst und bediente sich
teilweise unlauterer Mittel (siehe Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage). In den Medien
kam der Verdacht auf, Bigler wolle sich mit der aggressiv geführten Kampagne
insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst profilieren. Der 57-
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Jährige war bereits 2011 als Nationalratskandidat auf der Zürcher FDP-Liste angetreten,
hatte die Wahl aber als siebter von vier gewählten Zürcher FDP-Nationalräten verpasst.
Er wehrte sich gegen den Vorwurf, das RTVG-Referendum für seine
Nationalratskandidatur zu instrumentalisieren: Die Abstimmungskampagne sei im Team
entwickelt worden und nicht von ihm alleine, zudem hätte man die Kampagne in einem
Nicht-Wahljahr genau gleich geführt. Der SGV verlor die Referendumsabstimmung im
Juni, wenn auch äusserst knapp. Bigler wurden aber gute Chancen auf einen
Nationalratssitz ausgerechnet, weil er mittlerweile erster Ersatzmann auf der FDP-Liste
war und weil der Zürcher FDP ein Sitzgewinn zugetraut wurde. Tatsächlich schaffte
Bigler im Herbst den Sprung in den Nationalrat: Er rutschte nach, nachdem Ruedi
Noser im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden war. 29

1) NZZ, 1.3. und 14.7.97.
2) AZ, 11.4.18 (online); Medienmitteilung SiK-NR vom 10.04.2018; Medienmitteilung VSPB vom 06.04.2018; TA, 11.4.18 (online);
BaZ, 10.3.18; AZ, LZ, SGT, 19.3.18; LMD, 31.3.18; Blick, NZZ, TA, 6.4.18; NZZ, 7.4.18; AZ, BaZ, LZ, TA, 10.4.18; BaZ, NZZ, TA, 11.4.18;
SoZ, TA, 15.4.18; NZZ, 16.4.18; LT, 24.4.18; Lib, WoZ, 3.5.18; TA, 4.5.18; BaZ, 12.5.18; AZ, Blick, LZ, SGT, TA, 14.5.18; Blick, 18.5.18
3) Internetauftritt des Referendumskomitees (eu-diktat-nein.ch); NZZ, 26.9.18; SN, TA, 29.9.18; BaZ, Lib, NZZ, SN, TG, 6.10.18;
AZ, 14.10.18; SGT, SN, 15.10.18; AZ, 27.10.18; Blick, 18.12.18
4) Vgl. Presse vom 20.8.-26.9.92.
5) Gesch.ber. 1991, 2. Teil, S. 4 ff.; Wirtschaftsförderung, Initiativen + Referenden, Zürich 1992; A. Gross in TA, 11.1.92. Vgl.
auch SPJ 1990, S. 45.
6) S. Borner / A. Brunetti / T. Straubhaar, Die Schweiz im Alleingang, Zürich 1994; NZZ, 21.3.94; BaZ, 12.4.94.; Verhandl.
B.vers., 1994, V, S. 41; Bund und NZZ, 27.9.94; BZ, 8.10.94
7) Presse vom 30.1. und 19.5.03; Bund, 14.5.03. Siehe dazu auch Blaser, Cornelia e.a., Vox – Analyse der eidgenössischen
Abstimmung vom 18. Mai 2003, Zürich 2003.
8) SO, 24.11.13.
9) SGT, 4.2., 7.2.14; LT, SGT, 4.6.14; SGT, 6.6.14; WW, 18.6.14; NZZ, 25.6.14; So-Bli, 6.7.14; BZ, 8.7.14; WW, 9.7.14; BZ, 5.8.14; LT,
25.9.14; SO, 5.10.14; TG, 6.10.14; NZZ, 5.12.14
10) TA, 19.6.14; NZZ, 26.6.15
11) WW, 2.7.14; TG, 12.8.14; BaZ, LMD, NZZ, TA, 13.8.14; NZZ, 14.8., 16.8., 29.9., 7.10., 21.10.14; BaZ, NZZ, 27.10.14; Blick, 18.11.14;
WW, 3.12.14; NZZ, 31.12.14
12) Avenir Suisse 2015 - Die Volksinitiative; LMD, LZ, Lib, 8.4.15; TA, 14.4.15
13) NZZ, 7.3., 10.3.15; LT, 14.3.15; AZ, LT, NZZ, QJ, SGT, TA, 8.4.15; BaZ, 11.4., 15.4.15; NZZ, 16.4., 28.4.15; WW, 7.5.15; WW,
13.5.15; LT, 29.5.15; CdT, 8.6.15; AZ, 12.6.15; SO, 6.9.15; SZ, 14.10.15; AZ, 16.12.15
14) SO, So-Bli, 10.1.16; SoZ, 17.1.16; NZZ, 19.1.16; TA, 10.2.16; Blick, 12.2.16; LZ, 19.2.16; SGT, 22.2.16; LT, 25.2.16; Blick, 27.2.16;
SO, 28.2.16; NZZ, 6.4., 30.4.16; WW, 2.6.16; SO, 12.6.16; LZ, Lib, 4.7.16; NZZ, 5.7.16; TA, 6.7.16; NZZ, 9.7.16; WW, 28.7.16; NZZ,
5.8.16; AZ, 20.8.16; SO, 4.9.16; WW, 8.9.16; BaZ, 10.9.16; NZZ, 15.9.16; WW, 22.9.16; SGT, 24.9.16; LMD, WW, 29.9.16; Blick,
5.10.16; AZ, 24.10.16; WW, 3.11.16; WW, 10.11.16; SGT, 17.11.16; AZ, 1.12.16; NZZ, 8.12.16; WW, 15.12.16; LZ, 28.12.16; NZZ, 31.12.16
15) AZ, 7.1.17; NZZ, 21.1.17; BU, 25.1.17; TA, 27.1., 31.1.17; Blick, 15.2.17; WW, 30.3.17; LZ, 4.4.17; WW, 31.8.17; TA, 6.9.17; NZZ, 9.9.,
14.9.17; NWZ, 20.9.17; TG, 17.10.17; TA, 25.10.17; SZ, 20.11.17
16) Heidelberger und Bühlmann (2018). APS-Inserateanalyse vom 15.11.2018; NZZ, 10.2.15; LMD, TA, 11.3.15; NZZ, 8.4.15; BaZ,
9.4.15; NZZ, 13.4.15; WW, 30.4.15; AZ, LT, 13.6.15; TA, 29.6.15; NZZ, 15.8., 19.8.15; WW, 20.8.15; NZZ, 3.10.15; AZ, 9.11.15; AZ, TA,
6.7.17; NZZ, 25.7.17; LT, 12.8.17; NZZ, 3.10.17; WW, 5.10.17; TA, 13.10.17; SGT, 14.10.17; WW, 1.2.18; BaZ, 12.3.18; WW, 29.3.18; BaZ,
12.4.18; BaZ, NZZ, 30.5.18; NZZ, TA, 31.5.18; LT, 7.6., 11.6.18; WoZ, 6.9.18; WW, 29.9.18; So-Bli, 30.9.18; WW, 4.10.18; So-Bli,
7.10.18; So-Bli, 14.10.18; Blick, 16.10.18; Blick, WW, 18.10.18; AZ, 20.10.18; WW, 25.10.18; AZ, 27.10.18; So-Bli, 28.10.18; Blick,
1.11.18; AZ, 2.11.18; AZ, Blick, 3.11.18; TA, WW, 8.11.18; AZ, 10.11.18; So-Bli, SoZ, 11.11.18; SZ, 13.11.18; WW, 15.11.18; AZ, 17.11.18; Blick,
22.11.18; AZ, 24.11., 26.11.18
17) LT, 21.5 et 8.10.02; presse des 13.6, 7.10 et 14.12.02; NZZ, 9.10.02.
18) JdG et 24 Heures, 24.10.90; Presse du 20.10.90.
19) Presse vom 7.10.91
20) FF,  II, 1990, p. 976 ss.; Mots d'ordre des partis et organisations: NZZ et JdG, 27.3.90.; Résultats de la votation: presse du
2.4. et 3.4.9;0 NZZ, 9.4.90 ainsi que L'Hebdo, 5.4.90. 
21) Généralités sur le référendum et l'arrêté: Vat., 1.3.90; NZZ, 6.3.90; AT, 13.3.90; SGT, 3.3., 10.3. et 22.3.90; Lib., 16.3.90;
presse du 24.3.90; LM, 27.3.90 et presse de la fin du mois de mars en général ainsi que L'Hebdo, 29.3.90.
22) Presse du 13.2.90; VO, 15.3.90; NZZ, 14.3. et 23.3.90; TA, 17.3.90; LNN, 23.3.90 ainsi que USS, 9, 7.3.90.
23) Arguments des partisans du oui: presse du 21.2.90; NZZ, 14.3.90; Vat., 17.3.90; 24 Heures, 22.3.90; NF, 23.3. et 28.3.90;
SZ, 23.3.90 et LID-Pressedienst, 1641, 23.3.90 et 1637, 23.2.90.
24) Presse du mois de mars 1990; L'Hebdo, 29.3.90. 
25) Vox, Analyse des votations fédérales du ler avril 1990, Genève 1990.
26) NZZ, 9.10.90; NZZ, 17.5.90; SHZ, 4.10.90; Suisse, 22.4.90.; Presse du 3.4.90.
27) Presse du 30.5.92.
28) Soziale Sicherheit, 1994, Nr. 5, S. 199 ff.; Presse vom 6.9.-3.12.94. Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1942 f.; TA, 16.10.94
29) Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 14. Juni 2015; AZ, 21.1.15; TA, 18.4.15; NZZ, 21.4.15; TA, 27.5.15

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.89 - 01.01.19 16


